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Verordnung

des Gemeinderates der Marktgemeinde Feistritz im Rosental vom 20. Dezember 2023 
Zahl: 011/2023 mit welcher für die Gemeindebeamten und Gemeindevertragsbediensteten 
der Marktgemeinde Feistritz im Rosental verschiedene Nebengebühren festgesetzt werden 
(Nebengebührenverordnung)

Auf Grund § 29 Abs. 6 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 
56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 45/2023, in Verbindung mit den §§ 
151 ff des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994 – K-DRG 1994, LGBl. Nr. 71, zuletzt in der 
Fassung des Gesetztes LGBl. Nr. 117/2022 und § 41 Abs. 1 des Kärntner 
Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, wird verordnet:

§ 1

Die den Gemeindebeamten und Gemeindevertragsbediensteten der Marktgemeinde 
Feistritz im Rosental für bestimmte Funktionen bzw. Tätigkeiten zu gewährenden 
Nebengebühren werden dem in der Anlage angeführten Umfang zusammengefasst. 

§ 2

(1) Die in der Anlage angeführten Prozentsätze sind solche des Gehaltes eines 
Gemeindebediensteten des Dienststandes der Allgemeinen Verwaltung, 
Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2.

(2) Die Auszahlung der in der Anlage festgesetzten Nebengebühren erfolgt mit dem 
jeweiligen Monatsbezug im Voraus.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt am 01. Jänner 2024 in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom 19. Dezember 

2016, Zahl: 011/2016, außer Kraft.

Die Bürgermeisterin:
Sonya Feinig
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Anlage zur Verordnung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Feistritz im Rosental
vom 20. Dezember 2023, Zahl: 011/2023

Abschnitt I:
Überstundenvergütung (§ 153 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

Standesbeamte: 
Dem Standesbeamten gebührt für jede außerhalb der Dienstzeit vorgenommene 
Trauung folgende Überstundenvergütung: 

1 Trauung                                                                          3 Überstunden
2 Trauungen                                                                     5 Überstunden
für jede weitere Trauung 1 Überstunde

Abschnitt II:
Mehrleistungszulagen (§ 158 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

A) Bedienstete in der Allgemeinen Verwaltung

Amtsleiter 10,00        % monatlich
Amtsleiter-Stellvertreter   4,240145% monatlich
Betriebsleitung und Überwachung gdl. Betriebe   2,42399  % monatlich

B) Bedienstete in handwerklicher Verwendung

Bauhofleiter 8,00 % monatlich
Bauhofleiter-Stellvertreter 6,00 % monatlich
Bedienstete, die für sämtliche Elektroanlagen und EDV
Anlagen verantwortlich sind 3,40 % monatlich
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Abschnitt III:
Erschwerniszulage (§ 160 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

A) Bedienstete in der Allgemeinen Verwaltung

a) Bedienung von Computern 2,4789 % monatlich

B) Bedienstete in handwerklicher Verwendung

a) Klärwärter 8,0000% monatlich
b) Wassermeister 8,0000 % monatlich
c) Klärwärter-Stellvertreter   5,0000 % monatlich
d) Wassermeister-Stellvertreter  5,0000 % monatlich
e) Bedienstete, denen Dienstkraftwagen zur Selbstlenkung zugewiesen sind, 

ohne dass diese Bediensteten als Kraftfahrer beschäftigt sind, für die 
Lenkung von Dienstkraftwagen      2,5000 % monatlich

f) Bedienung von Spezialmaschinen und Geräten(zB. Walzen, Motorsägen, 
Unimog mit Zusatz-geräten, Kreissäge, benzingetriebene Geräte, usw.)

2,5000 % monatlich
g) Wartung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen 2,5000 % monatlich

Abschnitt IV:
Gefahrenzulage (§ 161 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

B) Bedienstete in handwerklicher Verwendung
a) Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Gesundheit und Leben verbunden 

sind 2,5000 % monatlich

Abschnitt V:
Aufwandsentschädigungen (§ 162 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

A) Bedienstete in der Allgemeinen Verwaltung: 

Amtsleiter 10,0000 % monatlich
Amtsleiter-Stellvertreter 2,32399 % monatlich
Standesbeamte 3,04239 % monatlich
Betriebsleitung und Überwachung gdl. Betriebe 2,42399 % monatlich

B) Bedienstete in handwerklicher Verwendung

Bedienstete, die für sämtliche EDV Anlagen und Elektro-
Anlagen verantwortlich sind 3,40000 % monatlich
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Abschnitt VI:
Fehlgeldentschädigung (§ 163 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

Bediensteten im Sinne des § 20 a Gehaltsgesetz gebühren für die Dauer der Führung 
der 
a) Hauptkasse  4,5000 % monatlich
b) Nebenkasse  3,0000 % monatlich 

(Anpassung an den jährlichen Mindestnebengebührenkatalog)

Abschnitt VII:
Bereitschaftsentschädigung (§ 157 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

a) Rufbereitschaft 
- bis 100 Stunden je Monat und Bedienstetem ....... 0,0462 % je Stunde
- über 100 Stunden je Monat und Bedienstetem …. 0,0913 % je Stunde
b) Anwesenheit in einer Dienststelle oder an 
einem bestimmten anderen Ort ............................... 0,13223 % je Stunde

Abschnitt VIII:
Vergütung Volksgruppengesetz (§ 166 Kärntner Dienstrechtsgesetz)

2,1 % monatlich
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